
027 Sachantrag – 3. Ordentlicher Bundespartei 2023 

Antragsteller 

Mitgliedsnummer 

Kontakt 

Datum 9.03.2023 

Themenbereich Organ Bundesvorstand 

Sachantrag / Inhalt Abwahl des Vorstandsmitglieds Viviane Fischer 

Einordnung in TO 
Spätestens vor der Wahl des Bundesvorstands, idealerweise zum Abend 
des 31. März 2023, sofern sie bis dahin nicht zurückgetreten ist. 

abstimmungsfähiger 
Wortlaut  

Hiermit beantrage ich nach § 27, Abs. 2 BGB, die Versammlung der Mitglieder 
dieBasis möge Folgendes beschließen: dieBasis Mitgliederversammlung 
widerruft die Bestellung von Viviane Fischer zum Vorstand der Bundespartei. 

Begründung Nach zwar bestrittener aber ungeklärter Rechtslage ist Viviane Fischer noch im 
Amt des Bundesvorstands, da bis heute weder eine Abwahl noch ein Rücktritt 
erfolgte. 
Ein Vorstandsmitglied kann abberufen werden, wenn es die ihm übertragenen 
Aufgaben entsprechend der Satzung nicht ausüben kann oder ausgeübt hat. Es 
liegt eine Mitgliederumfrage vor, mit der 58 % der teilnehmenden Mitglieder 
einen Rücktritt von Viviane Fischer gewünscht haben. 
Viviane Fischer hat seit ihrem Beitritt in die Partei mehrfach gegen die 
Grundsätze unserer Partei gehandelt. Als sie kandidierte, war sie Mitglied einer 
anderen Partei, außerdem ist sie Vorsitzende einer Stiftung und schon in 
diversen anderen Projekten engagiert und überfordert. Sie trat in der 
Öffentlichkeit meist nicht im Namen von dieBasis, sondern anderer 
Organisationen auf, vermischte ihre verschiedenen Funktionen, war massiv 
überlastet und sollte in ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Partei 
dieBasis nicht weiterhin versuchen, auch als Vorstand der Partei zu fungieren. 


